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Nummer Eingegangene Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

A Private Stellungnahmen 

01 Fa. Kaufland, vom 17.08.2018 Die einleitenden Ausführungen inkl. der Vollmacht werden zur 
Kenntnis genommen.  



Zu I. 
Die Ausführungen zum bestehenden Markt an der Münchener 
Straße sowie zur baurechtlichen Situation werden zur Kenntnis 
genommen. Hinsichtlich des Schutzes des ZVB „Alt Laatzen“ gilt, 
dass dieses in Gänze gestärkt und weiter entwickelt werden soll, 
soweit dieses städtebaulichen Gesichtspunkten gewünscht und 
vertretbar ist. Grundlage hierfür muss ein Fachgutachten sein, das 
die Vereinbarkeit der Planung insb. mit dem 
Einzelhandelskonzept der Stadt Laatzen darlegt, hier insb. 
Auswirkungen auf andere Versorgungsstandorte, die erhalten 
werden sollen. Ein solches Konzept liegt hier vor. Die generelle 
Unterbindung weiterer Einzelhandelsansiedlungen kann nicht den 
Interessen der Stadt dienen, da damit einem ständigen Wandel 
der Einzelhandelslandschaft wie auch der Nutzbarmachung 
attraktiver Neustandorte von vornherein Einhalt geboten wird, 
vielmehr diente eine solche Aussage dem bloßen 
Konkurrenzschutz, was nicht dem Gebot städtebaulicher Planung 
entspricht. 

Zu II. 
Für den Standort der Einwanderheber eine bessere Anbindung zu 
schaffen, ist nach wie vor städtebauliches Planungsziel – dem 
stehen die hier vorliegenden Planungen nicht entgegen.  
Die Frage der städtebaulichen Integration des 
Planungsstandortes beantwortet das Gutachten hinlänglich. Die 
Abgrenzung des Nebenzentrums Alt-Laatzen ist schlüssig und 
begründet. Zwar ist dieses in der Tat weitläufig, aber gerade 
deswegen ist eine Stärkung des südlichen Bereichs durch den 
hier in Rede stehenden Versorgungsstandort schlüssig und im 
Sinne städtebaulicher Zielsetzungen zur Optimierung der 
Versorgung im Einzugsbereich. Das Grundstück des 
projektierten Einzelhandelsvorhabens am Standort 
Kronsbergstraße / Hildesheimer   Straße  befindet  sich 
vollumfänglich innerhalb des abgegrenzten zentralen 
Versorgungsbereichs Alt-Laatzen in unmittelbarer   Nähe   zu  
Wohnnutzungen.   Damit   befindet   sich   der Vorhabenstandort 



eindeutig innerhalb einer städtebaulich integrierten Lage. Mit Blick 
auf die angesprochen fußläufige Erreichbarkeit stellt der 
Planungsstandort eine eindeutige Verbesserung der Situation dar, 
gerade auch im Abgleich zum angesprochenen Standort 
Münchener Straße, dessen Lage und Erreichbarkeit 
schwerpunktmäßig klar Pkw-affin ausgerichtet sind.   

Zu III. 
1. Das grundsätzliche Erfordernis der UVP-Vorprüfung wird
sowohl in der Begründung als auch in der UVP-VP selbst 
begründet. Richtig ist, dass § 50 Abs. 1 BImSchG die Vorprüfung 
unmittelbar dem Bauleitplanverfahren zuordnet, sprich zum 
Gegenstand der Umweltprüfung macht. 
Im vorliegenden Fall wurde die UVP-VP sowohl in die Begründung 
integriert und ihre Ergebnisse wurden zudem auch Bestandteil der 
Umweltprüfung. Insofern besteht eine enge Verzahnung zwischen 
den genannten Inhalten. Unter Verfahrensgesichtspunkten 
entscheidend ist die Abarbeitung der Anforderungen analog der 
UVP-VP. Das wurde durch die gewählte Vorgehensweise 
sichergestellt, und zwar auch in der Umweltprüfung. Dem Vorwurf, 
dass für die Mitglieder des Rates sowie für die Bürger ggf. unklar 
sei, was geprüft wurde und in welchem Verhältnis UVP-VP und 
Umweltbericht zueinander stünden, kann daher nicht gefolgt 
werden.  
Im Sinne der redaktionellen Klarheit wird die Stadt Laatzen mit 
Blick auf § 50 Abs. 1 UVPG zur Endfassung den Umweltbericht 
einleitend um einen Hinweis darauf ergänzen, dass dieser formell 
die Inhalte der UVP-VP enthält. Die UVP-VP als gesondertes 
Dokument, siehe Anlage 5, zur Begründung, ist zwar demgemäß 
nicht vorgesehen, aber angesichts der tatsächlichen inhaltlichen 
Verflechtungen mit dem Umweltbericht unschädlich.  

2. Zum Belang Altlasten: Sowohl die UVP-VP (vgl. abschließende
Begründung in Abschnitt 4, Gesamteinschätzung) als auch der 
Umweltbericht (vgl. Abschnitt 12.4, zu Boden) gehen auch die 
Vorbelastung ein, der Umweltbericht in Konsequenz der 



 

 

Stellungnahme der Region ausführlicher. Widersprüche erkennt 
die Stadt Laatzen hier nicht. Im Sinne des vorbeugenden 
Umweltschutzes sind die diesbezüglichen Regelungen und 
Vorgaben des B-Plans gerechtfertigt.  
 
3. Für die in Hinweis II genannten Vorgaben des Lärmgutachters 
fehlt im BauGB, § 9, die Festsetzungsgrundlage, weswegen diese 
erst in der späteren Baugenehmigung verbindlich vorgegeben 
werden können und müssen. Diese Verlagerung auf die 
nachgeordnete Planungsebene ist zulässig, wenn der Konflikt dort 
gelöst werden kann. Das ist hier der Fall. Der Bebauungsplan 
macht per Hinweis II bereits auf diese Vorgaben aufmerksam. Die 
in Hinweis II genannten Empfehlungen werden als verbindliche 
Vorgaben für den Vorhabenträger Bestandteil des 
Durchführungsvertrags. Der allg. Hinweis II wurde entsprechend 
ergänzt.  
 
Eine energetische Addition unterschiedlicher Lärmarten ist in der 
Bauleitplanung zunächst nicht vorgesehen (vgl. DIN 18005-1, 
Beiblatt 1). Die energetische Addition eines Spitzentages/einer 
maßgeblichen Nachtstunde (bei Gewerbelärm) mit einem 
Jahresmittelwert (Verkehrslärm) ist fachlich umstritten, es mangelt 
zudem an einer Beurteilungsgrundlage. Die genannte Schwelle 
zur Gesundheitsgefährdung mit 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts ist differenziert zu betrachten. Die Lärmschschutz-
Richtlinien-StV, die prüft, ob straßenverkehrsrechtliche 
Maßnahmen zu prüfen sind, gibt als Richtwerte für Straßen vor: 
Wohngebiete: 70 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts Kern- und 
Mischgebiete: 72 dB(A) tags, 62 dB(A) nachts Gewerbegebiete: 
75 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts. 
Da auch in Gewerbegebieten Wohnnutzungen zulässig sind, ist 
auch bei 75 / 65 dB(A) noch von keiner Gesundheitsgefährdung 
auszugehen. Zudem beziehen sich die Richtwerte ausschließlich 
auf Straßenlärm. Somit kann davon ausgegangen werden, dass 
bei der Ermittlung dieser Richtwerte durch den Gesetzgeber 



 

 

berücksichtigt wurde, dass zusätzlich auch andere Lärmarten 
hinzukommen. Summiert man trotz der vorgenannten Bedenken 
Gewerbelärm und Verkehrslärm energetisch, ergibt sich keine 
relevante Pegelsteigerung. Liegt der Gewerbelärm bspw. bei 60 
dB(A) und der Verkehrslärm bei 70 dB(A), ergibt sich eine 
Pegelsteigerung um max. 0,4 dB. Das genannte OVG Urteil 
bezieht sich auf eine Klage zu einem Planfeststellungsverfahren 
eines Flughafens. Eine Übertragung auf eine Bauleitplanung für 
eine nicht nach dem BImSchG genehmigungsbedürftige 
gewerbliche Anlage ist kritisch zu hinterfragen. Die Stadt Laatzen 
hält das Urteil insofern hier nicht für anwendbar bzw. nicht für 
maßgebend. Unbenommen dessen wird die Begründung zum 
Belang der Vorbelastung zur Endfassung nochmals klarstellend 
ergänzt.  
 
4. Die Eigenart des Gebiets kann lediglich durch Betrachtung der 
vorhandenen Nutzung in der Umgebung bestimmt werden. 
Geprägt wird dieses Gebiet durch drei Große Nutzungseinheiten: 
Ehem. Autohaus (ca. 3.300 qm Grundfläche), Gewerbeobjekt mit 
unterschiedlichen Nutzungseinheiten (ca. 2.200 qm Grundfläche) 
und Lager und Verkauf von notebooksbilliger.de (ca. 6.000 qm 
Grundfläche). Dazu kommt als Einzelobjekt ein Wettbüro mit 75 
qm Grundfläche. Der Gebietscharakter entspricht damit einem 
GE-Gebiet. Auch der wirksame FNP stellt Gewerbegebiet, GE, 
dar. Auch eine bestehende Büronutzung ändert an der soweit 
rechtmäßigen Gebietseinstufung nichts.  
 
Grundlage der schalltechnischen Berechnungen ist eine 
Verkehrsuntersuchung. In dieser wurden in Vollversorger mit bis 
zu 1.500 m² VKF angesetzt. Die im Schallgutachten genannte 
VKF-Fläche entspricht einem zwischenzeitlichen Planungsstand 
des Vorhabenträgers und ist insofern für die Ermittlung der 
vorhabenbedingten Emissionen nicht relevant. Dennoch wirft die 
Diskrepanz zu den Festsetzungen insb. für den Laien auf den 



 

 

ersten Blick Fragen auf. Die Begründung wird daher um eine 
Klarstellung zum Vorgehen des Lärmgutachters ergänzt.  
Um eine konservative Berechnung durchzuführen, hat der 
Lärmgutachter die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierten 
Kundenverkehre um das 1,5-fache erhöht. Man kann also davon 
ausgehen, dass ein Spitzentag betrachtet wird und 
dementsprechend im Regelfall geringere Kundenverkehre / 
geringere Geräuschpegel auftreten. Bei Unterschreitung der 
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm um mind. 6 dB(A) ist eine 
Betrachtung der Vorbelastung durch andere Gewerbeanlagen 
nicht zwingend erforderlich. Da die Ergebnisse durch konservative 
Annahmen (wie bspw. die zuvor genannten Kundenverkehre) 
abgesichert sind, wäre eine umfangreiche Ermittlung der 
Vorbelastung unüblich.  
 
5. Die Stadt Laatzen hat den TÜV NORD mit der Ergänzung der 
„Gutachterlichen Stellungnahme zur Ermittlung des 
angemessenen Abstandes unter dem Gesichtspunkt des § 50 
BImSchG bzw. des  
Art. 13  der  Seveso-III-Richtlinie  für  den  Betriebsbereich  der  
Firma  CG  Chemikalien  GmbH  am Standort Laatzen nach den 
Leitfäden KAS-18 und KAS-32“ des TÜV NORD (Stand: Rev. 1.0  
– 
Dezember 2017) beauftragt. Diese Ergänzung wurde erforderlich, 
da der Betreiber des Betriebsbereiches inzwischen der 
Auffassung ist, dass seine Genehmigung hinsichtlich der 
verwendeten Stoffe  nicht  eingeschränkt  werden  darf  und  somit  
die  Betrachtung  in  der  o.g. Stellungnahme entsprechend  den  
Leitfäden  KAS-18  und  KAS-32  nicht  mehr  ausreichend  
konservativ  ist. Als abdeckender Stoff für toxische Flüssigkeiten 
war somit Acrolein mit zu betrachten. Die Ergänzung liegt mit 
Datum vom 13.07.2018 vor. Die ermittelten Abstände unter 
Zugrundelegung der Empfehlungen des Leitfadens KAS-18 sind 
in Tab. 7 der gutachterlichen Ergänzung beschrieben. Der 
Maximalabstand liegt bei 850 m. Er entspricht damit etwa dem 



 

 

Abstand zwischen Vorhabenstandort und Chemieanlage, jeweils 
an der Grundstücksgrenze gemessen. Zu dem für die 
Ausbreitungsbetrachtung maßgeblichen Immissionsort, hier: 
Verladebereich der Chemieanlage, beträgt der Abstand ca. 1.000 
m. Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass der Standort 
Münchener Straße mit dem Verkaufsgebäude lediglich ca. 500 m 
entfernt liegt, die Parkplatzfläche noch ungleich näher.  
 
Die Stadt Laatzen hat im Verfahren bis dato weder Anlass noch 
Erfordernis gesehen, sich mit dem Belang auseinanderzusetzen, 
da das Altgutachten aus Dez. 2017 lediglich Abstände von 150 m 
vorgab. Angesichts der neuen Erkenntnisse / Vorgaben aus dem 
Gutachten Juli 2018 wird die Begründung um die genannten 
Ausführungen zur Störfall-Thematik ergänzt. 



 

 

 

Zu IV. 
1. Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Bewertung und rechtliche Einordnung ist hier 
obsolet. Zu den konkreten Vorwürfen an das CIMA-Gutachten 
nimmt die Stadt Laatzen wie folgt Stellung:  
 
2. Das vorliegende Verträglichkeitsgutachten erfüllt eindeutig die 
Kriterien zur hinreichenden Prüfung des Planvorhabens      
(Ermittlung von Umsatzumverteilungsquoten der zentralen      
Versorgungsbereiche, städtebauliche   Begründung,   Prüfung   
auf   Vorgaben des  kommunalen Einzelhandelskonzeptes sowie 
der Raumordnung). Zur Berechnung der Umsätze sind 
Flächenproduktivitäten zu Grunde gelegt worden, die sich an der     
örtlichen Wettbewerbssituation im Untersuchungsgebiet   
orientieren.   Diese wurden auf   Grundlage der durchschnittlichen  
Flächenproduktivitäten  entsprechender  Betriebstypen und          



 

 

vergleichbarer Verkaufsflächendimensionierungen im Bundes- 
durchschnitt ermittelt. Berücksichtigt  wurden  entsprechend  nicht  
allein die durchschnittlichen Flächenproduktivitäten der Betreiber,  
sondern darüber hinaus im Wesentlichen auch die örtliche 
Wettbewerbs- und Nachfragesituation. 
 
In dem vorliegenden Verträglichkeitsgutachten wurden die durch 
das Planvorhaben  ausgelösten  Umsatzumverteilungseffekte  
ermittelt  und geprüft,  ob  schädliche  Auswirkungen  i.S.d.  §  11  
Abs. 3 BauNVO identifizierbar sind. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass durch das Planvorhaben allenfalls 
absatzwirtschaftliche Effekte zu erwarten sind, die jedoch 
eindeutig  keine negativen städtebaulichen Folgen hätten. Eine 
Beeinträchtigung der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 
oder der verbrauchernahen Versorgung kann ausgeschlossen 
werden – und zwar sowohl in Bezug auf den Gesamtstandort wie 
auch für beide Einzelvorhaben.  
 
Der  in  der  Stellungnahme  genannte  Kaufland-Standort  befindet 
sich außerhalb eines abgegrenzten zentralen 
Versorgungsbereichs. Damit besitzt der Standort – entgegen der 
in der Stellungnahme geäußerten Behauptung - keinen 
städtebaulichen Schutzstatus. Er wurde im Einzelhandelskonzept 
als Sonderstandort deklariert,  welcher  aus  einer  Fachmarkt-
Agglomeration  in städtebaulich nicht integrierter Lage besteht. 
Abschnitt 4.3.6 („Sonderstandort EKZ Kaufland“) aus dem 
Einzelhandelsgutachten dokumentiert die Standortbewertung.  
 
Auch gemäß des hypothetischen Falls, der Kaufland-Standort 
würde als Teil des zentralen Versorgungsbereiches Alt-Laatzen 
betrachtet, so wäre hierbei zu beachten, dass sich der 
Vorhabenstandort ebenfalls innerhalb des abgegrenzten 
zentralen Versorgungsbereichs befindet, sodass allein aus dieser 
Tatsache heraus nicht davon auszugehen ist, dass eine 
Beeinträchtigung  der  Funktionsfähigkeit  des  ZV  Nebenzentrum  



 

 

 

Alt-Laatzen erfolgen würde. Im Gegenteil würde die 
Funktionsfähigkeit des Zentrums  mittel-  bis  langfristig  gesichert.  
Somit  unterbleibt  ein Umschlagen    von    absatzwirtschaftlichen    
auf    städtebauliche Auswirkungen. 
 
Bezüglich der Prüfung der Vorgaben der Landesraumordnung 
(hier: Kongruenzgebot)  wurde  als  Worst-Case-Annahme  auch  
in  den aperiodischen   Sortimenten   das   Laatzener   Stadtgebiet   
als Bewertungsraum angenommen. Ein abgegrenzter 
Kongruenzraum liegt für  die  Stadt  Laatzen  derzeit  nicht  vor,  
dieser  wird  allerdings mindestens das Laatzener Stadtgebiet 
umfassen. Im  Ergebnis  konnte  gezeigt  werden,  dass  dem  
Kongruenzgebot eindeutig entsprochen wird. 
 
Der    dargelegten    Auffassung,    der    projektierte    Standort 
Kronsbergstraße / Hildesheimer  Straße  würde  mit  dem  
Kaufland-Standort  eine  Einzelhandelsagglomeration  bilden,  
kann ebenfalls eindeutig nicht gefolgt werden. Beide  Standorte  
sind  in  keinster  Weise  räumlich,  städtebaulich  oder funktional 
miteinander verknüpft. 
 
 
Zusammenfassend weist die Stadt Laatzen die Ausführungen der 
Stellungnahme, auch in Bezug auf die Aussagen des CIMA-
Gutachtens, vollumfänglich zurück. Auswirkungen auf die 
Planung ergeben sich nicht.  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


